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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Zu einer ersten Klärung der Situation trugen die Parlamentswahlen bei. So zogen die
Grünen aufgrund der Niederlage bei den Parlamentswahlen ihren Anspruch auf einen
Bundesratssitz zurück und traten nicht bei den Erneuerungswahlen an, obwohl sie noch
vor den Wahlen einen Regierungssitz für sich reklamiert hatten. Sie hatten dabei nicht
nur mit ihrer Wählerstärke sondern auch mit der wachsenden Bedeutung und
Berücksichtigung der Umweltpolitik argumentiert und eine Liste mit möglichen
Kandidierenden (darunter die Regierungsräte Bernhard Pulver (BE) und Guy Morin (BS),
der Genfer Ständerat Robert Cramer oder die Zürcher Stadträtin Ruth Genner) ins
Gespräch gebracht. Die BDP hingegen sah dank ihres Erfolges bei den Wahlen keinen
Anlass, ihre Bundesrätin zurückzuziehen. Eveline Widmer-Schlumpf gab Ende Oktober
denn auch definitiv bekannt, sich für die Wiederwahl bereitzustellen. Die SVP ihrerseits,
die bei den Wahlen Sitze einbüssen musste, schloss vorerst eine Kampfkandidatur
gegen die FDP aus.

Die SP brachte mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Micheline Calmy-Rey früh in
Stellung und nutzte die Auswahlprozedur geschickt für zusätzliche
Medienaufmerksamkeit im Wahlkampf. Die Partei bekräftigte, dass nur Kandidierende
aus der lateinischen Schweiz in Frage kämen. Als Topfavoriten galten der Waadtländer
Staatsrat Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Kandidaturen
reichten zudem Nationalrat Stéphane Rossini (VS) und die Tessiner Nationalrätin Marina
Carobbio ein. Die SP-Fraktion präsentierte Ende November mit Alain Berset und Pierre-
Yves Maillard ein Zweierticket. Die Nichtnomination von Marina Carobbio stiess
insbesondere in der Südschweiz auf Enttäuschung, bedeutete dies doch, dass das
Tessin seit 1996 (Rücktritt von Flavio Cotti) weiter auf eine Vertretung in der
Landesregierung warten musste.

Obwohl die SVP sich schon sehr früh als Herausforderin profilierte, tat sie sich mit der
Suche nach Kandidierenden schwer. Zwar brachte sich Jean-François Rime (FR) schon
früh in Stellung. Die als Favoriten gehandelten Kandidaten sagten aber spätestens nach
den Parlamentswahlen alle ab: So verzichteten etwa der nicht in den Ständerat gewählte
Caspar Baader (BL) oder der neue Ständerat Roland Eberle (TG). Auch Nationalrat Adrian
Amstutz (BE), der im November seine Wiederwahl in den Ständerat nicht geschafft
hatte, verzichtete genauso auf eine Kandidatur wie der umworbene Nationalrat Peter
Spuhler (TG) und Parteipräsident Toni Brunner (SG). Zum Problem der SVP wurde
allgemein die Wählbarkeit der Kandidierenden: Während linientreue Hardliner vom
Parlament als nicht wählbar betrachtet wurden, hatten es moderate SVP-Exponenten
schwer, die Hürde der Fraktionsnominierung zu überspringen. Bis Ende November
meldeten schliesslich Nationalrat Guy Parmelin (VD), Ständerat Hannes Germann (SH),
und die Regierungsräte Jakob Stark (TG) und Heinz Tännler (ZG) ihre Ambitionen an.
Eher überraschend kam die Kandidatur von Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident
Bruno Zuppiger (ZH), der als Schwergewicht betrachtet wurde und der angab, auf Bitte
von Christoph Blocher (ZH) anzutreten. Zuppiger war jeweils schon bei den
Bundesratswahlen 2003, 2007 und 2008 von der SP als valabler SVP-Kandidat ins Spiel
gebracht worden. Er galt deshalb weit über das bürgerliche Lager hinaus als wählbar
und wurde denn auch prompt neben Rime auf ein Zweierticket gehievt. Allerdings
zwang ihn ein von der Weltwoche verbreiteter Vorwurf, bei einer Erbschaft
unrechtmässig Geld abgezweigt zu haben, zum Rückzug seiner Kandidatur. Die Presse
ging mit der SVP-Spitze, die offenbar von der Sache gewusst hatte und vorerst an
Zuppiger festhielt, hart ins Gericht. In einer Nacht- und Nebelaktion stellte die SVP in
der Folge nicht etwa einen der von den Kantonalsektionen nominierten Kandidaten,
sondern Nationalrat Hansjörg Walter als Ersatzkandidaten auf. Dieser hatte sich im
offiziellen Nominationsverfahren nicht zur Verfügung gestellt, weil er das Amt des
Nationalratspräsidenten übernehmen wollte. Der Wechsel wurde in der Presse als
unprofessionell, unglaubwürdig und peinlich bezeichnet und die Spitze der SVP musste
Fehler bei der Beurteilung der Kandidaten einräumen. Walter selber, der noch 2008
aufgrund einer einzigen Stimme nicht zum Bundesrat und im Berichtjahr mit einem
glänzenden Resultat zum Nationalratspräsidenten gewählt worden war, machte
deutlich, dass er nur gegen den Sitz der BDP antreten würde.

AUTRE
DATE: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Nach den Hearings gaben sowohl die Grünen als auch die SP bekannt, dass sie ihrer
Fraktion die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf empfehlen würden. Die CVP
und die BDP diskutierten gleichzeitig über eine stärkere künftige Kooperation. Es
zeichnete sich deshalb ab, dass die SVP höchstens auf Kosten der FDP einen zweiten
Sitz erhalten würde. 1

Die Bundesratswahlen vom 14. Dezember verliefen schliesslich weit weniger
spektakulär, als dies die Berichterstattung im Vorfeld hätte vermuten lassen. Die NZZ
betitelte die Wahlen gar als „Ruhe nach dem Sturm“ und die AZ bezeichnete das
Ereignis als „langweilig“, was Bundesratswahlen aber eigentlich gut anstünde. In den
Fraktionserklärungen vor dem Wahlakt wurde noch einmal von allen Parteien die
Konkordanz beschworen, wobei Antonio Hodgers (gp) auf den Punkt brachte, dass es
zwischen den Parteien eben „keine Konkordanz darüber (gebe), was Konkordanz
konkret bedeutet“. Schliesslich wurden alle amtierenden Bundesrätinnen und
Bundesräte bereits im ersten Wahlgang bestätigt: Doris Leuthard (cvp) erhielt glanzvolle
216 Stimmen (11 Stimmen entfielen auf Verschiedene). Die mit Spannung erwartete
Bestätigungswahl von Eveline Widmer-Schlumpf war relativ eindeutig: die BDP-
Magistratin erhielt 131 Stimmen und war damit im ersten Umgang gewählt. 63 Stimmen
entfielen auf Hansjörg Walter und 41 Stimmen auf Jean-François Rime (Verschiedene: 4
Stimmen). Ueli Maurer wurde mit respektablen 159 Stimmen gewählt. 41 Stimmen fielen
hier auf Hansjörg Walter und 13 auf Luc Recordon (gp) (Verschiedene: 13).
Erstaunlicherweise erfolgte vor der Wahl von Didier Burkhalter – der FDP-Bundesrat
erhielt 194 Stimmen und 24 Stimmen entfielen auf Jean-François Rime (Verschiedene:
14) – keine Erklärung der SVP. Fraktionspräsident Baader ergriff erst vor dem fünften
Wahlgang das Wort und klagte, dass sich die FDP nicht an die Konkordanz gehalten habe
und die SVP deshalb alle drei verbleibenden Sitze mit Jean-François Rime angreifen
werde. Dieses Unterfangen scheiterte jedoch sowohl bei der Bestätigung von Simonetta
Sommaruga (sp), die mit 179 Stimmen (Rime: 61 Stimmen; Verschiedene: 2 Stimmen)
genauso im ersten Wahlgang bestätigt wurde wie auch bei Johann Schneider-Ammann
(fdp), der 159 Stimmen auf sich vereinte (Rime: 64 Stimmen; Verschiedene: 11 Stimmen).
Auch bei der Ersatzwahl von Micheline Calmy-Rey war rasch klar, dass dem Angriff der
SVP kein Erfolg beschieden war. Im ersten Wahlgang erhielten die beiden SP-
Kandidaten mehr Stimmen als der Sprengkandidat Rime: Auf Alain Berset entfielen 114
Stimmen, Pierre-Yves Maillard und Jean-François Rime erhielten beide 59 Stimmen. Die
10 Stimmen, die Marina Carobbio im ersten Wahlgang erhielt (Verschiedene: 1), fielen
dann wahrscheinlich Alain Berset zu, der bereits im zweiten Wahlgang mit 126 Stimmen
das absolute Mehr erreichte und zum neuen SP-Bundesrat erkoren wurde (Maillard: 63
Stimmen; Rime: 54 Stimmen; Verschiedene: 2 Stimmen).

Eine weitere Bestätigung erhielt Eveline Widmer-Schlumpf mit der Wahl zur
Bundespräsidentin 2012. Sie bekam 174 Stimmen; 32 Stimmen entfielen auf Bundesrat
Maurer, der anschliessend mit 122 Stimmen turnusgemäss zum Vizepräsidenten gewählt
wurde.

Die Bundesratswahlen wurden in der Presse unterschiedlich kommentiert. Auf der
einen Seite wurde der SP eine strategische Meisterleistung attestiert. Der ideale
Zeitpunkt des Rücktritts von Calmy-Rey, die guten Kandidaten und die Erfolge bei den
Ständeratswahlen hätten ihr eine ausgezeichnete Ausgangslage verschafft, die sie gut
genutzt habe. Zudem hätte die Allianz zwischen SP, GP, GLP und CVP gut funktioniert,
um die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf zu schaffen. Auf der anderen Seite
wurden der SVP Fehler und eine wenig überzeugende Strategie vorgeworfen. Das
Verheizen bekannter Köpfe bei den Ständeratswahlen, die (zu) späte Nominierung der
Kandidaten und die negativen Schlagzeilen um Bruno Zuppiger hätten der
erfolgsverwöhnten Partei geschadet. Alain Berset wurde als viertjüngster Bundesrat in
der Geschichte des Bundesstaates als idealer, linker Bundesrat gewürdigt. (Nur Numa
Droz (31 Jahre; 1876-1892), Jakob Stämpfli (34 Jahre; 1855-1863) und Ruth Metzler (34;
1999-2003) waren bei Amtsantritt jünger als Berset.) Insgesamt habe sich das Parlament
nach den Querelen von 2003 und 2007 wieder für Stabilität im Gremium entschieden.
Allerdings bleibe abzuwarten, wie die SVP, die in der Regierung deutlich untervertreten
sei, nun reagieren werde. Für ersten Wirbel sorgte der Umstand, dass Ueli Maurer
entgegen des Kollegialprinzips seine Wahl nicht im Bundeshaus, sondern mit
Parteifreunden in einer Gaststätte verfolgt und dort auch Kommentare zu den Wahlen
abgegeben hatte. 2

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 14.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Mandat parlementaire

Nach der Ankündigung der Kandidatur von Magdalena Martullo-Blocher für die
Nationalratswahlen 2015 ging der Sonntagsblick der Frage nach, ob es in der Schweiz
Politikerdynastien gebe. Die Zeitung stiess dabei auf zahlreiche Namen. Im Kanton
Aargau prägen und prägten drei Generationen der Familie Binder-Keller für die CVP die
Politik: Julius Binder (90) war National- und Ständerat, Andreas Binder (58) und dessen
Frau Marianne Binder-Keller (56) sassen bzw. sitzen im Grossrat, wobei der Vater von
Binder-Keller, Anton Keller (80), ebenfalls bereits Nationalrat war und der Sohn von
Marianne und Andreas, Simon Binder (28) die CVP in Baden co-präsidiert. Ebenfalls im
Kanton Aargau machen sich die Giezendanners einen Namen: Ulrich (61) ist seit 24
Jahren im Nationalrat, sein jüngerer Sohn Benjamin (33) im Grossrat und sein älterer
Sohn, Stefan (37), im Einwohnerrat in Zofingen – alle drei für die SVP. Der Sohn des
ehemaligen FDP-Bundesrats Fritz Honegger (1917-1999), Eric Honegger (69), war in
Zürich Regierungsrat. Ebenfalls in Zürich wirkt Corine Mauch als Zürcher
Stadtpräsidentin, sie ist die Tochter der ehemaligen ersten Nationalrätin für den Kanton
Aargau Ursula Mauch (80). 
Von weiteren sieben aktuellen Parlamentariern und einer aktuellen Parlamentarierin
hätten bereits die Väter in Bundesbern gesessen: von Marina Carobbio (sp, TI), Max
Chopard (sp, AG), Jean Christophe Schwaab (sp, VD), Alexander Tschäppät (sp, BE),
Jean-François Rime (svp, FR), Christian Wasserfallen (fdp, BE), Jean-René Germanier
(fdp, VS) sowie von Thomas Hefti (fdp, GL). Hinzu komme Eveline Widmer-Schlumpf
(bdp, GR), deren Vater Leon Schlumpf (svp, GR) bereits Bundesrat war.
Verantwortlich sei wohl das politische Umfeld, in dem man aufwachse und das Kinder
präge, zog das Sonntagsmedium den Schluss. Namen könnten durchaus eine Hilfe sein,
um politische Karriere zu machen, sie können aber auch hinderlich sein. Der
Sonntagsblick zitierte dazu den Ex-US-Präsidenten George W. Bush, Sohn des Ex-US-
Präsidenten Georg Bush: „Ich habe die Hälfte der Freunde meines Vaters geerbt und
alle seine Feinde.“ 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.08.2015
MARC BÜHLMANN

Mit 160 von 179 gültigen Stimmen, ein Resultat, das zeige, dass er den Respekt bei
seinen Kolleginnen und Kollegen auch nach 13 Jahren im Rat nicht verloren habe (Le
Matin), wurde der erste Vizepräsident Dominque de Buman (cvp, FR) zum
Nationalratspräsidenten gewählt. Von den 189 eingelangten Wahlzetteln waren 10 leer,
Diverse erhielten 19 Stimmen. Der Fribourger CVP-Volksvertreter, der seit 2003 im
Nationalrat sitzt, löste damit Jürg Stahl (svp, ZH) ab, der für die SVP das höchste Amt im
Nationalrat inne gehabt hatte. 
In seiner Abschiedsrede fasste Stahl seine Emotionen des intensiven Jahres mit der ihn
beeindruckenden Vielfalt und Vielseitigkeit der Schweiz zusammen, die er habe erleben
dürfen. Er habe gelernt, dass man als Politiker zwar naturgemäss dorthin schauen
müsse, wo etwas nicht funktioniere, dass es aber gut tue, sich Musse, Zeit und Mut zu
nehmen, „auch dorthin zu schauen, wo es funktioniert”. Dies sei vor allem dank
Menschen möglich, die nicht im Rampenlicht stünden.
De Buman seinerseits kündigte an, sein Amt in einem Geist der Unparteilichkeit, des
Wohlwollens und der Effizienz ausüben zu wollen. Er bemühte die Schweizer
Geschichte und zitierte Bruder Klaus, einen der ersten Garanten der nationalen
Kohäsion der Willensnation Schweiz. Er sprach die Herausforderungen des kommenden
Jahres an: Das Scheitern der Rentenreform und der Unternehmenssteuerreform III
zeige, dass den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Gehör geschenkt werden müsse
und mehrheitsfähige Lösungen ausgearbeitet werden müssen. Zwischen den Reden
wurde Jazzmusik gespielt. 
In der Presse wurde der Freiburger Neo-Nationalratspräsident als Politiker mit Witz und
Charme beschrieben, der in seiner Partei beliebt sei, obwohl er am linken Rand
ziemlich einsam sei. Sich kurz zu fassen sei für den dossiersicheren „homme de
culture” allerdings nicht einfach (NZZ). Für den einst von seiner Partei als
Bundesratskandidaten verschmähten Welschfreiburger sei das Präsidium die Krönung
der Karriere (TA), auch weil die Politkarriere des erfolgreichen Tourismus-Lobbyisten
mutmasslich 2019 zu Ende gehe, kenne doch die Freiburger CVP eine
Amtszeitbeschränkung von 16 Jahren (BZ). 
Ins Amt der ersten Vizepräsidentin stieg die Tessiner Genossin Marina Carobbio
Guscetti auf. Sie wurde mit 154 von 179 gültigen Stimmen gewählt. Diverse erhielten 10
Stimmen und Chantal Galladé (sp, ZH), die 2016 in der SP-fraktionsinternen
Ausmarchung nicht berücksichtigt worden war, erhielt 15 Stimmen. Sieben der 186
eingelangten Wahlzettel wurden leer eingelegt. 
Zur zweiten Vizepräsidentin wurde Isabelle Moret (fdp, VD) gekürt. Ihre Wiederwahl bei
den Nationalratswahlen 2019 vorausgesetzt, wird Moret also voraussichtlich 2019/2020

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 27.11.2017
MARC BÜHLMANN
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den Nationalrat präsidieren. Sie erhielt 145 von 163 gültigen Stimmen, von denen 18 auf
Diverse entfielen. Von den 169 eingelangten Wahlzetteln blieben fünf leer und einer war
ungültig. 
Mit der Wahl des Nationalratspräsidiums waren fünf der sechs Präsidiumsmitglieder in
den beiden Kammern nicht deutschsprachig; ein Umstand, den es so noch nie gegeben
hat. Einzig die neue Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter (fdp, SG) spricht als
Muttersprache Deutsch. 4

Organisation du Parlement

Das erste Geschäft der Wintersession im Nationalrat ist jeweils die Wahl des
Nationalratspräsidiums. Die scheidende Präsidentin, Christa Markwalder (fdp, BE),
blickte in ihrer Rede auf „ein reichhaltiges und spannendes Jahr” zurück. Bei ihren
Reisen und zahlreichen Auftritten ausserhalb des Parlaments habe sie viel Berührendes
erlebt. Sie sei zudem stolz, dass das Parlament in ihrem Präsidialjahr grosse und
zukunftsweisende Reformen beschlossen habe – konkret sprach die Bernerin die
Unternehmenssteuerreform III, die Altersvorsorge 2020 und die Energiestrategie 2050
an. 
Ihr Nachfolger wurde turnusgemäss der amtierende Vizepräsident, Jürg Stahl (svp, ZH).
Der Zürcher SVP-Parlamentarier erhielt 157 von 172 gültigen Stimmen. 15 Stimmen
entfielen auf Diverse, 14 der 187 ausgeteilten Wahlzettel blieben leer und einer war
ungültig. 
Der seit 17 Jahren im Nationalrat sitzende Zürcher wurde in der Presse als stiller
Schaffer beschrieben, der anders als viele seiner Parteikollegen nicht auf die polternde
Art politisiere (TA); als unauffälliger (BaZ) und unspektakulärer Politiker (NZZ) liege ihm
die Arbeit im Hintergrund eher als die Politik mit dem Zweihänder.
In seiner Rede zeigte Stahl Respekt vor der anstehenden Aufgabe. Es sei ihm ein
Anliegen, sich immer wieder an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erinnern. Stahl
appellierte zudem bereits in seiner ersten Rede an die Disziplin im Rat: Wenn der
Lärmpegel tief und Respekt und Aufmerksamkeit hoch seien, lasse es sich konstruktiver
arbeiten. Schliesslich sässen im Rat insgesamt über 10'000 Jahre an Lebenserfahrung.
Mit einem Song von Elvis Presley, vorgetragen von einem Jugendfreund Stahls,
Kunstturnübungen am Pferdpauschen durch drei Kunstturner – Stahl ist als ehemaliger
Zehnkämpfer und seit dem Tod von This Jenny als Dauersieger des
Parlamentarierskirennens dem Sport stark verbunden – und der Intonation des
Schweizerpsalms wurde auf das Präsidialjahr Stahls eingestimmt. 
Die erste Amtshandlung des frisch gebackenen Nationalratspräsidenten war die Leitung
der Wahl der restlichen Mitglieder des Präsidiums, die jeweils als Sesselrücken
organisiert ist: Weil der erste Vizepräsident zum Präsidenten gewählt wird, rückt der
zweite Vizepräsident zum ersten auf, usw. Neuer erster Vizepräsident wurde
entsprechend Dominique de Buman (cvp, FR). Er erhielt 149 von 190 eingelangten und
168 gültigen Stimmen (19 Diverse, 20 leer, 2 ungültig). Zur zweiten Vizepräsidentin
wurde Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) bestimmt. Sie erhielt 131 von 180 eingelangten
und 158 gültigen Stimmen. 15 Stimmen entfielen auf Chantal Galladé (sp, ZH), 12 auf
Diverse; 20 Wahlzettel blieben leer und zwei waren ungültig. Galladé war in der
fraktionsinternen Ausmarchung Carobbio Guscetti unterlegen. Gut möglich, dass
Vertraute der Zürcherin ihr damit die Referenz erweisen wollten. 5

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 28.11.2016
MARC BÜHLMANN

Elections

Elections fédérales

46 amtierende Nationalräte und 17 Ständeräte sind auf Legislaturende aus ihrem Rat
ausgetreten. Unter den 46 zurücktretenden Nationalräten versuchten sechs den
Übertritt in den Ständerat: Comby (fdp, VS), Dettling (fdp, VS), Epiney (cvp, VS), Gros (lp,
GE), Hafner (sp, SH) und Schmid (svp, BE). Bei den Bundesratsparteien hatten die SP
und die FDP je neun, die CVP zwölf und die SVP fünf Rücktritte zu verzeichnen. Bei den
kleineren Parteien verzichteten insgesamt fünf Personen auf eine Wiederwahl: ein
Grüner, zwei FP-Politiker, ein LdU-Mitglied und ein Schweizer Demokrat. Aus dem
Ständerat traten sechs FDP-Politiker, sieben der CVP, drei der SVP und einer der SP
zurück. Die Rücktrittsquote im Nationalrat blieb im Vergleich zu den Wahlen 1995
unverändert auf 24%. Im Ständerat betrug sie 37%. Bei den Frauen fiel die
Rücktrittsquote etwas geringer aus. Von den 45 amtierenden Nationalrätinnen
demissionierten deren acht (18%), den Ständerat verliess Rosemarie Simmen (sp, SO) als
einzige von sieben Amtsinhaberinnen. Zahlreiche prominente Politiker hatten ihren

ÉLECTIONS
DATE: 24.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

01.01.98 - 01.01.18 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Rücktritt eingereicht; darunter Bonny (fdp, BE), Carobbio (sp, TI), Iten (fvp, ZG),
Mühlemann (fdp, TG), Onken (sp, TG), Rhinow (fdp, BL), Stamm (cvp, LU), FDP-
Vizepräsident Tschopp (GE), Uhlmann (svp, TG) und Zimmerli (svp, BE). 6

Im Kanton Tessin zeigte sich bei den Nationalratswahlen 2015 ein neuer Rekord an
Anwärtern für die acht Sitze. Mit 122 Kandidierenden (2011: 68) und 18 Listen (2011: 11)
hatten sich beide Zahlen seit den letzten Wahlen beinahe verdoppelt. Dieser enorme
Anstieg war grösstenteils dadurch erklärbar, dass viele Jungparteien mit eigenen Listen
antraten. Zudem stellten die CVP und die SP je eine internationale Liste. Der
Frauenanteil unter den Kandidierenden lag bei 27.8 Porzent (2011: 26.5%). 
Alle Tessiner Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber stellten sich erneut zur Wahl. Einzig
für FDP-Kandidat Giovanni Merlini war die Wahl ein Novum, da er 2014 für den
ehemaligen Parteipräsidenten Fulvio Pelli nachgerückt war. Neben Merlini trat auch der
langjährige Nationalrat Ignazio Cassis wieder an. Die SP hatte mit Marina Carobbio nur
einen Sitz zu verteidigen, genau wie die SVP mit Pierre Rusconi. Für die Lega wollten
Roberta Pantani und Lorenzo Quadri wieder nach Bern gewählt werden. Die CVP
schliesslich versuchte ebenfalls zwei Sitze zu halten; nämlich jene von Fabio Regazzi
und Marco Romano.

Im Kanton Tessin beobachtete man mit Spannung die Verhandlungen über mögliche
Listenverbindungen. Einerseits stellte sich die Frage eines erneuten
Zusammenschlusses zwischen SVP und Lega, andererseits gab es Diskussionen über
eine Verbindung zwischen Sozialdemokraten und den Grünen. Letztere war bei den
Wahlen 2011 nicht zustande gekommen, wobei die SP prompt einen Sitz abgeben
musste. Eine allfällige Listenverbindung zwischen Lega und SVP war vor allem für die
FDP und die SP relevant. Ein erhoffter Sitzgewinn der Freisinnigen – welche man vor
den Wahlen im Aufwind sah –  oder auch der Sozialdemokraten wäre durch ein
Scheitern dieser Verbindung wahrscheinlicher geworden. Die Stimmung zwischen der
Tessiner SVP und der Lega war freilich alles andere gut. Bei den kantonalen Wahlen im
Frühjahr war die SVP zusammen mit einigen Kleinparteien als «La Destra» angetreten –
notabene ohne die Lega. Von Erfolg gekrönt war dieses Vorhaben nicht, aber es sorgte
für böses Blut bei der Tessiner Rechtspartei. In einer Krisensitzung zwischen den
beiden Parteien im Juni führte dann anscheinend ein Machtwort von SVP-Präsident
Toni Brunner dazu, dass Lega und SVP im Tessin schliesslich doch noch eine
Listenverbindung für die Nationalratswahlen eingingen. Ähnlich viel Polemik entwickelte
sich rund um die Verhandlungen zwischen SP und Grünen. Während dieser
Zusammenschluss in anderen Kantonen Usus ist, standen die Vorzeichen im Tessin
etwas anders. Die Tessiner Sektion der Grünen war nämlich für ihre
einwanderungskritische Haltung bekannt und hatte gar für die Annahme der SVP-
Masseneinwanderungsinitiative plädiert. Ein zusätzlicher Knackpunkt war ausserdem
eine Forderung der Grünen an die Sozialdemokraten. Die Grünen machten nämlich die
Portierung ihres Ständeratsanwärters Sergio Savio als einzigen linken Kandidaten zur
Bedingung für eine Listenverbindung bei den Nationalratswahlen. Die SP liess sich
jedoch nicht auf dieses Spiel ein, woraufhin der linke Zusammenschluss endgültig
scheiterte. Damit wurde ein Sitzgewinn für die Sozialdemokraten eher
unwahrscheinlich. Für die CVP, welche eine Verbindung mit der erstmals antretenden
GLP einging, war das Hauptziel für die Wahlen das Beibehalten ihrer zwei Sitze. Auch
wenn die FDP und die SP eher auf einen Sitz von Lega oder SVP schielten, war der CVP
durchaus vor einem Sitzverlust bange.

Allerdings änderte sich bei den Nationalratswahlen in Sachen Sitzverteilung nichts.
Einziger Leidtragender an diesem Wahltag war SVP-Nationalrat Pierre Rusconi. Er
musste seinem Parteikollegen Mario Chiesa Platz machen. Alle anderen Bisherigen
wurden vom Tessiner Wahlvolk bestätigt. Bezüglich Wähleranteil waren aber dennoch
einige Verschiebungen auszumachen. Gewinner der Wahlen war ohne Zweifel das
rechte Bündnis um Lega und SVP. Die SVP steigerte sich auf 11.3 Prozent Wähleranteil
(+1.6 Prozentpunkte), während die Lega gar um ganze 4.1 Prozentpunkte zulegte (neu:
21.7%). Die FDP hingegen konnte wider Erwarten keine zusätzlichen Wählerinnen und
Wähler gewinnen und musste 1.1 Prozentpunkte abgeben (neu: 23.7%). Ebenso auf dem
absteigenden Ast waren die Sozialdemokraten, welche ebenfalls Wähleranteile
einbüssten (-0.7 Prozentpunkte, neu: 15.9%). Noch härter traf es die Grünen, deren
Anteil auf 3.5% – und damit um fast die Hälfte – schrumpfte (-3.2 Prozentpunkte). Die
CVP hingegen konnte sich bei 20.1% halten (+0.1 Prozentpunkt). Die Tessiner
Nationalratsdelegation besteht somit weiterhin aus 2 CVP, 2 Lega, 2 FDP, 1 SVP und 1 SP.
Die Wahlbeteiligung lag bei fast unveränderten 54.4% (2011: 54.3%). Der Frauenanteil in
der Vertretung beträgt 25%. 7
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Economie

Politique économique

Politique structurelle

Une initiative parlementaire Carobbio (sp/ps, TI) espère créer une base légale, ou
même constitutionnelle, afin de garantir un service universel dans toutes les régions
helvétiques. La conseillère nationale socialiste estime qu’il existe une inégalité entre les
offres de service de base sur le territoire suisse. Selon elle, cette inégalité dessinerait à
long-terme une menace pour la cohésion nationale et sociale. Ainsi, cette nouvelle base
légale devrait permettre de garantir un service de base, comme les transports publics,
l’accès à Internet ou encore les services postaux, à la population dans toutes les
régions. Elle précise qu’une telle législation diminuerait notamment le risque de
discrimination envers les habitants des régions périphériques ou de montagne. La
majorité de la Commission des transports et des télécommunications (CTT-CN) a
proposé par 16 voix contre 9 de ne pas donner suite à l’initiative. Selon cette majorité,
une telle mesure serait disproportionnée et ne prendrait pas en compte les différentes
subtilités qui existent dans la définition d’un service universel. A l’opposé, une minorité
a considéré que des mesures légales sont nécessaires. Au final, le Conseil national a
rejeté l’initiative par 100 voix contre 75 et 3 abstentions. Une fragmentation gauche-
droite s’est cristallisée. Les voix de l’UDC, du PLR, des vert’libéraux et du PBD ont fait
pencher la balance. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Finances publiques

Plan financier et mesures d'assainissement

In der Wintersession 2016 folgte die Beratung des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
durch den Zweitrat, den Nationalrat. Wie bereits im Ständerat beantragte auch in der
grossen Kammer eine Minderheit Meyer (sp, ZH) eine Rückweisung an den Bundesrat,
der ebenso abgelehnt wurde wie der Nichteintretensantrag Hadorn (sp, SO). Ebenfalls
in Übereinstimmung mit dem Ständerat reduzierte der Nationalrat das Sparvolumen im
Vergleich zum Bundesrat, sprach sich aber für deutlich grössere Sparanstrengungen von
CHF 658 Mio. (2017), 773 Mio. (2018) und 914 Mio. (2019) aus als der Ständerat. Dabei
schuf der Nationalrat mehrere inhaltliche Differenzen zum Ständerat: So befürwortete
er die vom Bundesrat vorgeschlagene Kürzung des Bundesanteils an den
Krankenkassen-Prämienverbilligungen, welche der Ständerat zuvor abgelehnt hatte. Als
Begründung wurde angeführt, dass diese Kürzung erst nach der Änderung des
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG) in Kraft treten und entsprechend erst 2019 wirksam werden
solle. Die Änderung des ELG sollten bei Bund und Kantonen zu Entlastungen von rund
CHF 150-170 Mio. führen, womit die in den Kantonen durch das
Stabilisierungsprogramm anfallenden Mehrkosten kompensiert werden könnten.
Erfolglos wies eine Minderheit um Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) darauf hin, dass
bisher noch unklar sei, wie diese Reform genau aussehen werde und ob sie die Kantone
wirklich entlasten könne. Ebenfalls restriktiver als der Ständerat zeigte sich der
Nationalrat im Integrationsbereich, in dem er den Sparvorschlägen des Bundesrates
folgte, sowie bei der Regionalförderung, bei der er die Einlagen an den Fonds für
Regionalentwicklung für die Jahre 2018 und 2019 um zusätzliche CHF 10 Mio.
reduzierte. Auch bei den Ausgaben im Eigenbereich, also beim Bundespersonal, sieht
die grosse Kammer grösseres Sparpotential als der Bundesrat – hier erhöht sie den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparbetrag um je CHF 100 Mio. für die Jahre 2018 und 2019.
Der Ständerat hatte diesen Betrag im Herbst noch leicht reduziert. Bei den übrigen
zentralen Diskussionspunkten wie der Landwirtschaft, der Bildung und der
Entwicklungshilfe hingegen schloss sich der Nationalrat den Beschlüssen des
Ständerates an. 
In der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens bestätigte der Ständerat auf
Anraten seiner FK-SR alle im Herbst gefassten Beschlüsse, Differenzen konnten somit
keine abgebaut werden. Diskussionen gab es stattdessen hauptsächlich bezüglich der
Schliessung von zivilen Zollstellen. So hatte Finanzminister Maurer im Vorfeld dieser
Sitzung auf Anfrage von Nationalrätin Munz (sp, SH) erklärt, dass einzelne Schliessungen
von Zollstellen bereits vor der Beratung im Parlament – in der sich sowohl National- als
auch Ständerat gegen solche Schliessungen ausgesprochen hatten –  vorgenommen,
respektive in die Wege geleitet worden seien. Dies hatte zu einem grossen Aufschrei in
der Ostschweiz geführt, die besonders stark von diesen Schliessungen betroffen
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gewesen wäre, und gleich mehrere Ständeräte dazu veranlasst, Bundesrat Maurer zu
einer Revision dieses Entscheides aufzufordern. Dieser versicherte in der Folge, auf
den Abbau der betroffenen Zollstellen zu verzichten, bei den nächsten
Sparforderungen des Parlaments beim Bundespersonal jedoch auf dieses Beispiel
zurückkommen zu wollen.
Bezüglich des Stabilisierungsprogramms gibt es folglich in der Frühjahrssession 2017
noch einige Differenzen zu klären – vorgängig hat jedoch auch die FK-NR beantragt, bei
allen offenen Positionen an den Beschlüssen des Nationalrats festzuhalten. 9

Péréquation financière

Auch 2013 gab es wie bereits in den Vorjahren einige Vorstösse, die auf eine Änderung
der Organisation des Finanzausgleichs zielten. Die im Vorjahr vom Ständerat
abgelehnte Schwyzer Standesinitiative (11.320) wurde 2013 vom Nationalrat sistiert, bis
der für Frühling 2014 erwartete zweite Wirksamkeitsbericht zur NFA vorliegt. Der
Schwyzer Vorschlag sieht eine neutrale Zone vor: Ressourcenschwache, aber über
genügend Eigenmittel verfügende Kantone, sollten keine Gelder erhalten. Für die
Interessen der Geberkantone und vor allem für eine verbesserte Wirksamkeit der NFA
will sich auch eine Ende 2013 eingereichte Standesinitiative des Kantons Nidwalden
einsetzen. Eine noch nicht behandelte Motion Pezzatti (fdp, ZG) (13.3170) verlangt
Mindestanforderungen für den Erhalt von NFA-Geldern und den Zwang der
Empfängerkantone zu einem rigideren Finanzhaushalt. Der Bundesrat empfiehlt die
Motion zur Ablehnung. Die NFA könne nur funktionieren, wenn die Mittel ohne
Zweckbindung ausgerichtet würden. Die kantonale Finanzpolitik müsse autonom
bleiben. Zwei bereits 2011 eingereichte Motionen Carobbio (sp, TI) (11.3262) und Fluri
(fdp, SO) (11.3504) wurden im Berichtsjahr abgeschrieben. Erstere hätte eine
progressive Gestaltung der Ausgleichsbeiträge der ressourcenstarken Kantone verlangt
während zweitere die Städte in die Evaluation der NFA einbeziehen wollte. Zwei Ende
2012 bzw. im März 2013 eingereichte Motionen Gössi (fdp, SZ) (12.3839) und Aeschi (svp,
ZG) (13.3095), die unter anderem eine Neuberechnung des Ressourcenindex unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Ressourcenstärke (z.B. unter Berücksichtigung von
Einnahmequellen, Bundessubventionen und Lebenskosten) verlangen, wurden 2013
hingegen noch nicht behandelt. Ende Jahr räumte der Bund Fehlanreize bei der NFA
ein, die mit dem neuen Wirksamkeitsbericht im Frühjahr 2014 erörtert werden würden.
Geprüft werde insbesondere die Solidarhaftung. 10

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 28.12.2013
MARC BÜHLMANN

Infrastructure et environnement

Energie

Energie

Ein Postulat "Voraussetzungen für eine funktionierende Energielenkungsabgabe im
Wohnbereich", von Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) am 11. Juni 2015 im Nationalrat
eingereicht, verlangt vom Bundesrat einen Bericht darüber, wie eine Lenkungsabgabe
insbesondere für den Wohnbereich ausgestaltet sein muss, damit eine Lenkwirkung
erzeugt wird. In seiner Antwort vom 26. August 2015 hielt der Bundesrat fest, dass ihm
die Problematik einer Lenkungsabgabe im Wohnbereich bewusst sei. Er werde diese
Thematik im Bericht zum Postulat Jans (sp, BS) aufnehmen und beantragte deshalb, das
Postulat Carobbio Guscetti abzulehnen. Der Bericht erschien im April 2016. Am 21.
September 2016 wurde das Postulat im Nationalrat mit 131 zu 63 Stimmen (keine
Enthaltung) abgelehnt. 11
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Aménagement du territoire et logement

Logement et loyer

Nach erfolgreicher Vorprüfung im August 2015 konnte der Mieterverband mit der
Unterschriftensammlung zu seiner Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen"
beginnen. Das Anliegen fordert unter anderem, dass im gesamtschweizerischen Schnitt
jede zehnte neu gebaute Wohnung im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen
Wohnungsbaus sein soll. Um dies zu erreichen, sollen Kantonen und Gemeinden ein
Vorkaufsrecht auf geeignete Grundstücke erhalten. Unter den 12 Urheberinnen und
Urhebern, die mit einer absoluten Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des
Initiativkomitees ermächtigt sind, das Volksanliegen zurückzuziehen, befinden sich (in
der so aufgeführten Reihenfolge) mit Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Balthassar
Glättli (gp, NR), Carlo Sommaruga (sp, GE), Louis Schelbert (gp, LU), Christian Levrat (sp,
FR), Jacqueline Badran (sp, ZH) und Mathias Reynard (sp, VS) einige links-grüne
Bundesparlamentarier. 12

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 22.06.2015
MARLÈNE GERBER

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

Durant la session d’automne, le Conseil national a transmis un postulat Carobbio
Guscetti (ps, TI) au sujet des entreprises sociales. Le texte invite le Conseil fédéral à
rédiger un rapport sur ces entreprises dont le but consiste à réinsérer dans le monde
du travail les personnes sans emploi en leur permettant d'exercer une activité
productive. 13

POSTULAT
DATE: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD

Le Conseil fédéral a transmis son rapport sur le rôle des entreprises sociales, en
réponse au postulat Carobbio Guscetti (ps, TI). Aucune définition ne fait l'unanimité.
Toutefois, ce type d'entreprise poursuit un double objectif, à la fois économique et
social. En Suisse, non soumises à une forme juridique spécifique, elles prennent donc
différentes formes. Les mesures d'insertion professionnelle dans le domaine de de
l’assurance-invalidité (AI) et de l’assurance-chômage (AC) se fondent sur la législation
fédérale. Celles relevant de la politique en matière d'handicap et d'aide social reposent
sur les législations cantonales. D'après une étude, la Suisse compte environ 300
entreprises sociales, dont 7'700 collaborateurs et 32'000 bénéficiaires. Exonérées de
l'impôt pour la plupart, elles se financent grâce aux recettes commerciales, aux
contributions des pouvoirs publics et des dons. Le postulat est classé. 14

RAPPORT
DATE: 31.10.2016
DIANE PORCELLANA

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Im Rahmen der Gesamtstrategie Gesundheit 2020 legte der Bundesrat noch Ende 2014
einen Gesetzesentwurf für ein Krebsregistrierungsgesetz vor. Im Wesentlichen soll
damit eine flächendeckende und umfassende Datengrundlage erarbeitet werden, um
die Früherkennung von Krebserkrankungen, deren Prävention sowie die Behandlung von
Krebserkrankungen zu begünstigen. Neben der Vereinheitlichung bestehender Register
waren auch die generelle Verbesserung der statistischen Datengrundlagen, deren
Bearbeitung und vor allem auch deren Weiterleitung unter Berücksichtigung der
Patientenrechte wichtige Treiber des neuen Gesetzes. Kernelement des
Krebsregistrierungsgesetzes war auch die Einführung einer Meldepflicht für Ärztinnen
und Ärzte sowie Spitäler, wobei die Registrierung selbst weiterhin durch die Kantone in
den kantonalen Krebsregistern erfolgt. Eine neue Krebsregistrierungsstelle des Bundes
koordiniert die Register und wird mit der Datenaufbereitung betraut. Ein
Krebsmonitoring wird, ergänzt durch einzelne Berichte, anhand der erhobenen Daten
Auswertungen zulassen. Das Gesetz ist als nächster wichtiger Schritt im Anschluss an
die Strategie gegen Krebs 2014-2017 zu betrachten.
Die Vernehmlassung verdeutlichte eine grundsätzliche Befürwortung des
Gesetzesentwurfs. Sowohl Kantone, als auch zahlreiche Akteure aus dem
Gesundheitswesen begrüssten diesen Schritt. Gleichwohl gab es in einigen Bereichen
umfassendere Kritik, so dass sich der Bundesrat veranlasst sah, den Gesetzesentwurf
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vor den parlamentarischen Beratungen nochmals anzupassen. Dies betraf einerseits
Modalitäten zur Information der Patienten über die Datenhandhabung und ein ihnen
eingeräumtes Widerspruchsrecht. Die Weitergabe der Daten wurde überdies auf
Organisationen zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität erweitert.
Andererseits wurden administrative Anpassungen zur Erschwerung der Identifikation
der Patienten vorgenommen. In der Summe gelangte die Vorlage aber unter positiven
Vorzeichen in den Nationalrat, der sich im Dezember 2015 als Erstrat zum Geschäft
beriet.

Dort war die Vorlage insgesamt unbestritten. Einzig im Bereich einzelner Fristen
wurden von der SGK Änderungen beantragt und übernommen. Die kantonalen
Registerdaten sollten in der neuen Fassung erst nach 30 Jahren gelöscht werden und
nicht wie vom Bundesrat vorgesehen gleich nach deren Prüfung durch die
Krebsregistrierungsstelle oder spätestens fünf Jahre nach diesem Schritt. Ebenso
wurde die Frist für die Anonymisierung der Daten um 50 Jahre verlängert: So können
Patientendaten auch bis zu 80 Jahre nach dem Tod der Patienten noch anonymisiert
werden. Damit sollen die Daten länger für die Forschung zur Verfügung stehen, so
Kommissionssprecherin Carobbio Guscetti (sp, TI), auch wenn das Gesetz kein
eigentliches „Forschungsgesetz“ sei. Der Nationalrat hatte den leicht abgeänderten
Entwurf mit nur 3 Gegenstimmen angenommen, 171 Nationalrätinnen und Nationalräte
stimmten Ja (keine Enthaltungen). 15

Während der Sommersession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer
parlamentarischen Initiative Carobbio Guscetti (sp, TI), welche eine landesweite
Bewilligungspflicht für besonders kostspielige medizin-technische Geräte zum Inhalt
hatte. Die Initiantin begründete ihr Anliegen damit, dass ein Überangebot
entsprechender Geräte zu einer erhöhten Nachfrage nach diagnostischen Tests und in
der Folge auch zu höheren Gesundheitskosten führe. In Kantonen wie dem Tessin,
Neuenburg oder Jura existierten bereits vergleichbare Regelungen. Während Carobbio
Guscetti von ihrem Parteikollegen und SGK-SR-Minderheitensprecher Pierre-Alain
Fridez (sp, JU) Rückendeckung erhielt, empfahl Thomas de Courten (svp, BL) im Namen
der Kommissionsmehrheit, der Initiative keine Folge zu geben. Dabei argumentierte er
mit der bestehenden Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in welche
eingegriffen würde. Stattdessen erachte die Kommission Massnahmen zur
Wettbewerbsstärkung im Gesundheitswesen als angezeigt. Mit 137 zu 52 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gab der Nationalrat dem Geschäft keine Folge. Die Fraktionen der SP und
der Grünen stimmten zusammen mit einer Person aus der SVP geschlossen für
Folgegeben. Die restlichen Fraktionen lehnten die Initiative ab. 16

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.05.2016
JOËLLE SCHNEUWLY

Das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende
Strahlung und Schall (NISSG) hatte im Nationalrat etwas mehr Gegenwind als im
Ständerat. Zwar beantragte die SGK mehrheitlich, auf die Vorlage einzutreten, eine
Minderheit de Courten (svp, BL) wollte dies jedoch nicht und stemmte sich mit zwei
Anträgen (Nichteintreten und Rückweisung) gegen die Vorlage. Falls auf das Gesetz
eingetreten würde, sollte es zurückgewiesen werden mit dem Auftrag an den Bundesrat,
lediglich bezüglich Laserpointern eine neue Regelung auszuarbeiten. Die
Kommissionsmehrheit war indes der Meinung, dass das neue Gesetz angesichts der
technologischen Entwicklungen gerechtfertigt sei, wie es Sprecherin Carobbio Guscetti
(sp, TI) und Sprecher Hess (bdp, BE) ausführten. Diese beiden Anträge setzten den
Rahmen für die Eintretensdebatte. SP, CVP, GLP und Grüne waren für Eintreten. Diese
Parteien orteten einen Regulierungsbedarf und wollten den Weg über ein neues Gesetz
gehen, besonders im Sinne des Schutzes der Gesundheit. Die FDP äusserte sich
kritischer. Das Gesetz wurde als nicht nötig erachtet. Stattdessen sollten gesunder
Menschenverstand und Eigenverantwortung gefördert werden, so Fraktionssprecherin
Sauter (fdp, ZH). Überhaupt wehre sich die Fraktion gegen übermässige und in diesem
Fall „unverhältnismässige” Regulierungen. Eintreten war indes in der FDP-Liberalen
Fraktion nicht bestritten, jedoch werde sie sich für eine Entschlackung des Gesetzes
einsetzen. 
In der Eintretensabstimmung obsiegten die Anträge der Mehrheit. Der
Nichteintretensantrag unterlag mit 107 zu 77 Stimmen. Die Rückweisung an den
Bundesrat wurde mit 106 zu 77 ebenfalls verworfen (eine Enthaltung). Mit der
Kommissionsminderheit unterlag auch die SVP-Fraktion, die in beiden Fragen das
Minderheitsanliegen unterstützte.
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Die Detailberatung war in der Folge geprägt von Minderheitsanträgen. Fast jeder der 15
Gesetzesartikel wurde angefochten. Die Debatte erstreckte sich also über längere Zeit
und zahlreiche Abstimmungen, die allesamt recht knapp ausfielen und in denen in den
meisten Fällen die Kommissionsmehrheit gestützt wurde. Mit vier Differenzen zum
Ständerat wurde die Gesetzesvorlage schliesslich verabschiedet, dies durchaus im
Sinne der Gegner des nunmehr etwas verschlankten Gesetzes. Dabei ging es um ein
Verbot von gewerblichen und beruflichen Produkteverwendungen mit erheblichem
Gefährdungspotential (Artikel 5 lit. b) sowie um die Grundlagenbeschaffung (Art. 6),
beides wurde aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Der Nationalrat führte aber auch
eine neue Bestimmung ein: Der Bundesrat muss dem Parlament 8 Jahre nach
Inkrafttreten eine Evaluation des Gesetzes unterbreiten. 
In der Gesamtabstimmung stimmten 97 Nationalrätinnen und Nationalräte für den
überarbeiteten Entwurf, 93 waren dagegen. Damit ging die Vorlage zurück zum
Ständerat, der sich in der ersten Lesung einstimmig für das Gesetz ausgesprochen
hatte. 17

Médicaments

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen
der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.
Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler
(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:
Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
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werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet
werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
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Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 18
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Das Heilmittelgesetz sollte die eidgenössischen Räte noch länger beschäftigen, denn
auch während drei Sessionen im Jahr 2015 konnte noch keine Einigung erzielt werden.
Im Mai war es – wieder in einer Sondersession – der Nationalrat, der das Geschäft
voranzubringen versuchte. Ein Blick auf die Vorarbeit der SGK-NR gab jedoch Anlass zu
Zweifeln, dass es zu einer speditiven Entscheidfindung kommen würde. Zahlreiche
Kommissionsanträge auf Änderungen gegenüber der vom Ständerat verabschiedeten
Version, auf Festhalten an der eigenen Fassung, Minderheitsanträge, aber auch Anträge
auf Einlenken lagen vor. 
Kommissionssprecher de Courten (svp, BL) fasste eingangs Debatte die Ausgangslage
zusammen: Der Ständerat habe sich eher in Richtung des bundesrätlichen Entwurfs
zurückbewegt, während die SGK-NR tendenziell dem eigenen Text treu bleiben wolle.
So sei – und dies war der Antrag der Kommissionsmehrheit – bei den Punkten der
Zulassung, der Forschungsanreize und der transparenten Marktregulierung wieder die
eigene Fassung zu beschliessen. Bezüglich der Forschungsanreize zeigten Erfahrungen
anderer Länder positive Effekte: Mit einer Gewährung von Marktexklusivität sollten
Pharmafirmen motiviert werden, zu forschen und neue Arzneimittel auf den Markt zu
bringen. Ebenso wollte der Nationalrat in seiner Erstfassung die in der EU bereits
zugelassenen Medikamente vereinfacht auf den Schweizer Markt bringen können;
einstimmig beantragte hierzu die Kommission ein Umstossen des ständerätlichen
Beschlusses. Weitere Differenzen schuf die Kommission bezüglich der grundsätzlichen
Abgabe von Arzneimittelrezepten durch Ärztinnen und Ärzte: Die Patientinnen und
Patienten sollten selbst bestimmen können, wo sie die Medikamente beziehen wollen,
weshalb Rezepte nicht direkt an die Verkaufsstellen geschickt werden sollten. Ebenso
sollten Rezepte grundsätzlich auch bei Bestellungen von Versandapotheken vorhanden
sein. Die Kommission wollte auch daran festhalten, dass sich eine Stiftung um die
Publikation von Arzneimittelinformationen kümmern soll. Dem Ständerat hingegen
folgen wollte man bezüglich der Einführung einer Antibiotikadatenbank in der
Veterinärmedizin sowie bezüglich eines Verbots für die Ausfuhr von Medikamenten, die
für Hinrichtungen verwendet werden können.
Die Debatte im Plenum entfachte sich als Erstes an der Marktexklusivität, wobei es um
die Inumlaufbringung neuer Arzneimittel ging. Die Kommission wollte mehrheitlich
erneut den Unterlagenschutz für Arzneimittel für seltene Krankheiten streichen und
stattdessen auf Marktexklusivität setzen, während der Ständerat sich für den
Unterlagenschutz ausgesprochen und dessen Frist gar verlängert hatte. Thomas Weibel
(glp, ZH) erklärte den Unterschied aus Sicht der Minderheit: Bei Marktexklusivität
dürften nur Medikamente auf den Markt gebracht werden, die «sicherer und wirksamer
[sind] als das bereits zugelassene Präparat». Dadurch gebe es kaum Forschungsanreize
in Bereichen, in denen es bereits Medikamente gebe. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI)
wollte darum der kleinen Kammer mit dem Argument folgen, dass dadurch eine
Monopolisierung der Herstellung verhindert würde. Unterstützt wurde sie von der
grünliberalen und der sozialdemokratischen Fraktion sowie von Gesundheitsminister
Berset. Jedoch entschied sich das Ratsplenum gegen den Unterlagenschutz und schuf
damit die erste Differenz zum Ständerat – mit 108 zu 80 Stimmen obsiegte der
Kommissionsantrag. Ebenso beharrten die Nationalrätinnen und Nationalräte darauf,
dass in der EU bereits seit einigen Jahren zugelassene Arzneimittel auch in der Schweiz
vereinfacht in Umlauf gebracht werden können. Damit hielt man an der eigenen
Fassung fest, wenn auch mit einem leicht abgeänderten Text. Ein Ausfuhrverbot von
Medikamenten, die für illegale Zwecke verwendet werden oder als Zusatzstoff für
Hinrichtungen eingesetzt werden können, wurde von einer Minderheit Borer (svp, SO)
bekämpft. Es gehe hierbei jedoch nicht um Hinrichtungen – die Minderheit befürworte
diese keineswegs. Vielmehr beträfe die Bestimmung Medikamente, die in vielen
Bereichen der Human- und Veterinärmedizin verwendet würden. Das Plenum folgte in
dieser Frage jedoch der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat: Mit 108 zu 78
Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen den Willen der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion für das Exportverbot aus. Bezüglich Verschreibungspflicht und Rezept-
Ausstellung hielt der Nationalrat an seinen Bestimmungen fest. 
Lange diskutierte der Nationalrat in der Folge über die Marktaufsicht und die Frage der
Integrität der Heilmittel abgebenden Personen, aber auch über das Ziel, Korruption im
Bereich des Arznei- und Heilmittelmarktes zu verhindern. Ignazio Cassis (fdp, TI) führte
in seinem Beitrag aus, dass es darum gehe, zu bestimmen, über welche
Preismechanismen das BAG respektive die Regierung eine Kontrolle ausüben solle: nur
über Arzneimittel oder über alle Heilmittel, die eben auch weitere medizinische
Produkte wie Spitalbetten, Spritzen, Pflaster und anderes medizinisches Material
umfassten. Aus Sicht des Ständerates, des Bundesrates sowie von Minderheiten Cassis,
Gilli (gp, SG) und in leicht abweichender Formulierung von einer Minderheit de Courten
(svp, BL) solle der Markt für Letzteres die Preise definieren, während das
Heilmittelinstitut Swissmedic eine Aufsichtsrolle über die Arzneimittelpreise
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wahrnehmen solle. Die Anträge wurden gegeneinander ausgemehrt und letztlich blieb
derjenige Gillis stehen. Demnach dürfen Arzneimittel, welche mit Rabatten gehandelt
oder verkauft werden, keinen Einfluss auf die Wahl der Therapie haben. Zudem müssen
Rabatte ganz oder teilweise an den Kostenträger weitergegeben und zur Verbesserung
der Behandlung eingesetzt werden. 
In weiteren Anpassungen betreffend andere Gesetze und Übergangsbestimmungen
folgte der Nationalrat mehrheitlich dem Ständerat oder modifizierte dessen Beschlüsse
leicht. 19

Die Volkskammer sah das Heilmittelgesetz in der Wintersession 2015 prinzipiell noch
mit vier grösseren Differenzen konfrontiert. Offen waren noch die Modalitäten zum
Unterlagenschutz, die Zulassungskriterien für Arzneimittel, die Rahmenbedingungen
beziehungsweise die Vorgaben zur Rezeptpflicht beim Medikamenten-Versandhandel
sowie die Handhabung von Rabatten und Verbilligungen bei den Arzneimitteln. Zuerst
befasste man sich mit dem Unterlagenschutz respektive mit dem vom Nationalrat
wiederholt bekräftigten Modell der Marktexklusivität. SP-Fraktionssprecherin Carobbio
(sp, TI) erkannte in der letzten Fassung des Ständerates eine Kompromissvariante, die
einen generellen Unterlagenschutz von 12 Jahren und 15 Jahren für pädiatrischen
Anwendungen beinhaltete. Mit einem Minderheitsantrag regte sie nun an, dass der
Nationalrat generell auf die Linie der Ständekammer umschwenken soll. Nach Ansicht
der Minderheit müsse die Entwicklung neuer Medikamente im Bereich seltener
Krankheiten – weil dies ein so wichtiges Segment sei – honoriert werden. Auch die
Kommissionsmehrheit beharrte inzwischen nicht mehr auf der Marktexklusivität,
sondern schlug ebenfalls vor, auf das Konzept des Unterlagenschutzes zu setzen. Im
Gegensatz zum Ständerat sah die Kommission jedoch mehrheitlich keinen Sinn in einer
Differenzierung bei den seltenen Krankheiten nach spezifischen Kinderkrankheiten. Sie
wollte den Unterlagenschutz stattdessen mit 13 zu 9 Stimmen generell auf 15 Jahre
gewähren. Der Mehrheitsantrag fand dann auch Anklang im Plenum, mit 127 zu 51
Stimmen wurde er angenommen und damit, trotz kleiner Differenz zum Ständerat, ein
wichtiger Schritt in Richtung Einigung gemacht. Alle Fraktionen stimmten geschlossen,
bei einigen Absenzen. SP und Grüne unterlagen in dieser Frage der bürgerlichen
Ratsmehrheit.
Bezüglich der vereinfachten Zulassung auf den hiesigen Markt in Abhängigkeit einer
Zulassung in Ländern mit vergleichbarem Gesundheitssystem (EU/EFTA) beantragte die
Kommission zwar eine Änderung gegenüber dem Ständerat, ihr Sprecher de Courten
(svp, BL) präzisierte jedoch, dass es sich dabei bloss um ein sprachliches Detail handle.
Diese kleine Formalität wurde vom Plenum nicht beanstandet. Somit waren es dann die
Beratung zur Verschreibungspflicht im Versandhandel sowie zur Form der Rezepte, die
im Nationalrat für Gesprächsstoff sorgten. Bei Ersterem lenkte der Nationalrat auf
Antrag der SGK-NR ein und verzichtete darauf, dass die Rezepte beim Versandhandel
bereits bei der Bestellung vorliegen müssen. Auch bezüglich Medikamentenrezepten
folgte der Nationalrat mit 144 zu 42 Stimmen der Kommission, die anders als die kleine
Kammer weiterhin Minimalanforderungen stellen wollte. Eine zusätzliche Differenz, die
gegenüber dem Ständerat noch geschaffen wurde, betraf die Form des Rezeptes, das
nun Eigentum der Patientinnen und Patienten werden sollte. Man wollte damit
sicherstellen, dass die Arzneimittel überall bezogen werden können (Wahlfreiheit) und
die Rezepte nicht auf elektronischem Weg an eine bestimmte Verkaufsstelle
übermittelt werden. Blieb noch die Lösungssuche betreffend die geldwerten Vorteile,
die Regelungen für Rabatte und Rückvergütungen, die von Kommissionssprecher de
Courten als «Pièce de Résistance» bezeichnet wurden. Zur Debatte standen immer
noch ein Verbot der Annahme geldwerter Vorteile für alle Heilmittel, die Anwendung
der vollumfänglichen Weitergabe aller gewährten Rabatte nur auf kassenpflichtige
Arzneimittel und, letztlich, eine Begriffsdefinition («Heilmittel» vs. «Arzneimittel»). Mit
einem Gegenantrag wollte Balthasar Glättli (gp, ZH) eine frühere Fassung des
Nationalrats wieder erwägen, blieb jedoch chancenlos. Schliesslich entschied sich der
Nationalrat erneut dafür, die Regeln sowohl für Arzneimittel als auch für Heilmittel
verschreibende Personen obligatorisch zu machen. Zwei Anpassungen im KVG wurden
infolge des gefassten Beschlusses zum Umgang mit Preisreduktionen ebenfalls
vorgenommen. 
Die Ständekammer hatte es in der Folge in der Hand, bezüglich der letzten offenen
Punkte eine baldige Entscheidfindung herbeizuführen; ansonsten würde eine
Einigungskonferenz notwendig. 20
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Assurances sociales

Assurance-maladie

In der Frühjahrssession 2014 befasste sich der Ständerat erneut mit dem Entwurf für
ein Bundesgesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung. Im Vorjahr hatte
die kleine Kammer als Erstrat einen vom Entwurf des Bundesrates abweichenden
Entschluss gefasst. Danach hatte die grosse Kammer, in der eine Mehrheit eine
Überregulierung des Krankenversicherungsmarktes befürchtete, beschlossen, das
Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen, damit dieser eine Ergänzung und
Verbesserung der Aufsicht in Form einer Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) vornehme und auf die Schaffung eines neuen Gesetzes verzichte.
In der ersten Runde der Differenzbereinigung beschloss der Ständerat nun nach einer
kurzen Debatte, die Rückweisung an den Bundesrat abzulehnen und am im Vorjahr
beschlossenen Entwurf festzuhalten. Er folgte damit dem Antrag einer grossen Mehrheit
seiner Kommission und des Gesundheitsministers, der erneut betonte, für viele
wichtige Aufsichtstätigkeiten fehlten heute die gesetzlichen Grundlagen.
Bereits in der folgenden Woche schloss sich der Nationalrat dem Beschluss des
Ständerates an und verzichtete auf eine Rückweisung an den Bundesrat. Das Geschäft
ging damit an die SGK-NR zur Detailberatung. In der Herbstsession gelangte das Gesetz
erneut in den Nationalrat. Die Debatte stand im Zeichen der knapp drei Wochen später
stattfindenden Abstimmung über eine öffentliche Krankenkasse und gestaltete sich
äusserst ausführlich. Während die bürgerliche Mehrheit ihren grundsätzlichen
Widerstand gegen das neue Gesetz angesichts der drohenden Einführung einer
Einheitskasse aufgab, scheiterten zahlreiche linke Anträge auf Verschärfung der
Aufsicht. Die Kommissionsmehrheit ging mit Bundes- und Ständerat einig in der
Absicht, die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung im neu zu schaffenden
Krankenversicherungsaufsichtsgesetz KVAG zu regeln. Eine Minderheit de Courten (svp,
BL) setzte sich dagegen weiter für eine Integration einiger ihrer Ansicht nach
wesentlicher Bestimmungen des Entwurfes in das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
und das Fallenlassen der restlichen Artikel ein. Dazu wollte sie das Geschäft erneut an
die Kommission zurückweisen. Die bestehenden Aufsichtsinstrumente seien bei
konsequenter Anwendung absolut ausreichend, so die Begründung. Alle Fraktionen bis
auf jene der SVP betonten jedoch die Wichtigkeit des neuen Aufsichtsgesetzes und
seiner sofortigen Beratung, woraufhin der Rückweisungsantrag mit 144 zu 40 Stimmen
abgelehnt wurde und die Detailberatung begann. In der umstrittenen Frage der
Kontrolle von Versicherungsgruppen folgte der Nationalrat dem Ständerat gegen den
Antrag des Bundesrates und einer Minderheit Fehr Jacqueline (sp, ZH): Das BAG soll
demnach innerhalb einer Gruppe, welche verschiedene Versicherungsprodukte wie
Zusatzversicherungen, Taggeldversicherungen und Pensionskassen anbietet, nur jene
Geschäftsbeziehungen kontrollieren können, die die obligatorische
Krankenpflegeversicherung betreffen. Linke und Grünliberale warnten vor neuen
Missbrauchsmöglichkeiten, unterlagen jedoch bei allen diese Problematik berührenden
Artikeln den bürgerlichen Fraktionen, die ausführten, es sei nicht die Aufgabe des BAG,
ausserhalb der Krankenversicherung liegende Versicherungsbereiche zu kontrollieren.
Diese Kontrolle liege in der Zuständigkeit der FINMA, mit der es keine Konflikte zu
schaffen gelte. Ein linker Minderheitsantrag Carobbio (sp, TI), der die Publikation von
Prämien vor deren Genehmigung durch das BAG verbieten wollte, wie es der Bundesrat
vorgesehen und der Ständerat beschlossen hatte, scheiterte an der bürgerlichen
Mehrheit im Rat. Diese folgte der Kommissionsmehrheit in ihrem Beschluss, die
provisorischen Prämien dürften mit Hinweis auf deren noch ausstehende Genehmigung
veröffentlicht werden. Ebenso klar scheiterten zwei Minderheitsanträge de Courten
(svp, BL): Der erste wollte den Passus streichen, wonach das BAG die Genehmigung von
Prämien verweigern kann, falls diese zur Bildung übermässiger Reserven führe. Der
zweite wollte im Gesetz festschreiben, dass während der Dauer eines
Beschwerdeverfahrens zwischen dem BAG und einer Krankenkasse über die
Prämienhöhe automatisch die höhere der beiden vorgeschlagenen Prämien zur
Anwendung kommen sollte. Die Anträge wurden nur von der SVP- und der BDP-Fraktion
unterstützt. Einen wichtigen Teil des neuen Gesetzes bilden die Bestimmungen über die
Rückerstattung zu hoher Prämien. Der Rat folgte seiner Kommission diskussionslos
darin, den Prämienausgleich für die Kassen freiwillig zu erklären: Der Versicherer "kann"
gemäss diesem Beschluss einen Prämienausgleich vornehmen. Die Rückerstattung
erfolgt dabei an alle im fraglichen Jahr bei der Kasse versicherten Personen, auch wenn
diese inzwischen den Kanton oder die Kasse gewechselt haben, und er erfolgt im
Folgejahr. Der Ständerat hatte sich noch für einen zwingenden Ausgleich
ausgesprochen, der im übernächsten Jahr an jene Personen erfolgen sollte, die nach
wie vor bei der Kasse versichert sind. Bundesrat und Ständerat hatten die Möglichkeit
einer Regulierung der Werbekosten und der Provisionen für Vermittler durch die
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Regierung vorgesehen. Im Gegensatz dazu wollte der Nationalrat lediglich die aktuell
fehlende gesetzliche Grundlage für eine Branchenvereinbarung zur Regelung der
Telefonwerbung und der Vermittlerprovisionen schaffen. Ebenfalls gegen die Version
von Bundes- und Ständerat sowie einer nur von der SVP-Fraktion gestützten Minderheit
de Courten (svp, BL) folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit darin, die Kassen zum
gesonderten Ausweisen von Werbe- und Vermittlerkosten in der Jahresrechnung zu
zwingen. Eine Abschwächung des Entwurfs zugunsten der Kassen beschloss der
Nationalrat bei der Offenlegung der Entschädigungen für die Mitglieder der leitenden
Organe: Während Bundes- und Ständerat sowie eine Minderheit Fehr Jacqueline (sp,
ZH) eine Offenlegung sämtlicher Entschädigungen des Verwaltungsrats und der
höchsten Entschädigung der Geschäftsleitungsmitglieder jeweils unter Namensnennung
anstrebten, folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit darin, auf die Namensnennung
zu verzichten. Die linke Minderheit hatte argumentiert, ihre Version folge Richtlinien
der Economiesuisse und es gelte, das Vertrauen der Bevölkerung in die Krankenkassen
wieder zu stärken. Sie unterlag der bürgerlichen Mehrheit, welche gleiche Regeln wie
bei den übrigen obligatorischen Sozialversicherungen schaffen wollte. Ein
Minderheitsantrag Pezzatti (fdp, ZG) war erfolgreich, der im Falle besonderer
Überprüfungen durch die externe Revisionsstelle die Kosten nur dann der geprüften
Kasse anlasten will, falls ein Verdacht auf schwere Mängel besteht. Bei der Kontrolle
durch von der Aufsichtsbehörde herangezogene Dritte gewann die
Kommissionsmehrheit gegen eine Minderheit Carobbio (sp, TI) mit ähnlichem Resultat:
Die Kosten sollen den Kassen nur dann angelastet werden können, wenn tatsächlich
Unregelmässigkeiten festgestellt werden. Die Minderheit wollte angesichts der
Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen keine abschliessende Aufzählung der Fälle,
in denen diese Möglichkeit besteht, die Mehrheit dagegen argumentierte mit Klarheit
und Rechtssicherheit. Seiner Kommissionsmehrheit gegen eine Minderheit Steiert (sp,
FR) folgend, beschloss der Nationalrat auch, im Gesetz die möglichen sichernden
Massnahmen, welche die Aufsichtsbehörde gegen die Kassen verfügen kann,
abschliessend aufzuzählen. Zudem sollten diese nur bei schwerwiegenden Verletzungen
der Bestimmungen des KVAG oder des KVG anwendbar sein und vom BAG formell
verfügt werden. In der Gesamtabstimmung sprachen sich alle Fraktionen bis auf jene
der SVP geschlossen für das neue Gesetz aus. Durch die SVP-Fraktion zog sich ein
Röstigraben: Während die Deutschschweizer Mitglieder sich gegen das neue Gesetz
aussprachen, stimmten alle welschen und Tessiner Mitglieder dafür oder enthielten sich
ihrer Stimme. Es resultierten 139 Stimmen für und 40 gegen das neue Gesetz (8
Enthaltungen).
Bereits in der Folgewoche gelangte das Geschäft zur zweiten Runde der
Differenzbereinigung erneut in den Ständerat. Die Debatte war verhältnismässig kurz,
und völlig unkontrovers – der Rat folgte in allen Punkten ohne Gegenvoten seiner
Kommission. Die Differenzen zum Nationalrat wurden mehrheitlich, jedoch nicht
vollständig behoben. So wurde am Verbot der Publikation noch nicht genehmigter
Prämien festgehalten, ebenso an der Bestimmung, wonach die betroffenen Kassen die
Kosten der speziellen Prüfung durch eine externe Revisionsstelle zu bezahlen haben
und dies auch dann, wenn kein Verdacht auf schwere Mängel besteht. Gemäss der vom
Ständerat gewählten Version kann das BAG die Kosten aber in Ausnahmefällen ganz
oder teilweise erlassen. Auch in der Frage der sichernden Massnahmen wollte der
Ständerat nicht von seinem Beschluss abrücken: Diese sollen bei jeglichen, und nicht
nur bei schwerwiegenden, Verletzungen des KVG und KVAG sowie ohne formelle
Verfügung des BAG anwendbar sein und im Gesetz nicht abschliessend aufgezählt
werden.
Mit diesen drei verbliebenen Differenzen gelangte das Geschäft bereits am Folgetag
wiederum in den Nationalrat.  Dieser schloss sich auf Empfehlung seiner Kommission
gegen eine Minderheit de Courten (svp, BL) bei der Frage der Prämienbekanntgabe mit
grosser Mehrheit dem Ständerat und damit dem Verbot der Publikation noch nicht
bewilligter Prämien an. Bei der Frage der Kostenübernahme für eine externe
Überprüfung eines Versicherers schlug die SGK-NR einen Mittelweg vor, nach welchem
der Versicherer die Kosten zu tragen hat, falls ein Hinweis auf Unregelmässigkeiten oder
gesetzeswidrige Handlungen vorliegt. Dem folgte der Rat stillschweigend. Bei den
sichernden Massnahmen forderte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat
zuzustimmen, während eine Minderheit de Courten (svp, BL) an der eigenen Version
festhalten wollte. Mit 113 zu 66 Stimmen schloss der Rat sich der Mehrheit an.
Damit verblieb die neue Formulierung als einzige Differenz zum Ständerat, welche
dieser unmittelbar darauf und eine knappe Woche vor der Abstimmung über die
Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse diskussionslos ausräumte.
Somit erübrigte sich eine Einigungskonferenz, vor der diverse Voten bereits gewarnt
hatten, und die Räte schritten am 26. September zur Schlussabstimmung. Im
Nationalrat wurde das neue Gesetz mit 139 zu 51 Stimmen bei 8 Enthaltungen
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angenommen. Die Gegenstimmen kamen aus der SVP-Fraktion, wobei sich wiederum 4
Mitglieder für das Gesetz aussprachen und 3 der Stimme enthielten. Im Ständerat
sprachen sich 41 Mitglieder für und 4 gegen das Krankenversicherungsaufsichtsgesetz
aus, wobei sich kein Ständeratsmitglied der Stimme enthielt. Die bis zum 15. Januar
2015 laufende Referendumsfrist verstrich ungenutzt. 21

In der Frühjahrssession 2014 beriet der Nationalrat als Zweitrat in einer umfassenden
Debatte die Änderung des KVG zur Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten
Prämien. Im Vorjahr hatte der Ständerat abweichend vom Entwurf des Bundesrates
beschlossen, eine Umverteilung im Umfang von CHF 800 Mio., aufgeteilt auf drei Jahre,
vorzunehmen, welche je zu einem Drittel vom Bund, den Versicherern und den
Versicherten zu bezahlen wäre. Zudem hatte die kleine Kammer das Geschäft mit jenem
zum neuen Gesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung gekoppelt. In der
grossen Kammer war Eintreten unbestritten. Wiederholt betonten die Votierenden, die
vorliegende Lösung sei alles andere als optimal, jedoch politisch notwendig, und es sei
wichtig, ähnliche Verzerrungen zukünftig durch ein griffiges Aufsichtsgesetz zu
verhindern. Damit die Rückerstattung möglichst schnell begonnen und abgeschlossen
werden kann, sei jedoch auf eine Koppelung mit dem Aufsichtsgesetz zu verzichten, da
der Zeitpunkt von dessen Inkrafttreten noch ungewiss sei, so die abgesehen von zwei
Enthaltungen geschlossen auftretende Kommission. Relativiert wurde in einem Votum
das Ausmass der Verzerrungen: So hätten zum Beispiel im Kanton Zürich die
Versicherten gerade einmal CHF 20 pro Jahr und Person zu viel bezahlt. In der
Detailberatung beantragte die Kommissionsmehrheit, die Rückerstattung auf ein
Zeitfenster von 1996 bis 2013 zu beziehen und damit nicht an das Aufsichtsgesetz zu
koppeln, um zusätzliche Berechnungsschwierigkeiten zu vermeiden und die
Ausgleichszahlungen rasch vornehmen zu können. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI)
beantragte, die Kopplung an das Aufsichtsgesetz beizubehalten und die Rückerstattung
bis auf das Datum von dessen Inkrafttreten auszudehnen, wie es der Ständerat
vorgesehen hatte. Damit wähle man eine Lösung, die auch für die nähere Zukunft bis
zum Inkrafttreten des Aufsichtsgesetzes Bestand habe, so die Minderheit, denn auch
nach 2013 würde die ungleiche Prämienbelastung in den Kantonen weiterbestehen. Mit
118 zu 56 Stimmen bei einer Enthaltung folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, womit
sich eine Differenz zum Ständerat ergab. In allen weiteren Punkten folgte der
Nationalrat der Position des Ständerates. In der Gesamtabstimmung nahm er den
Entwurf mit 173 gegen 3 Stimmen ohne Enthaltungen an. In der Presse wurde in den
folgenden Tagen die Ansicht geäussert, das weitgehende Einlenken des Nationalrats auf
die Position des Ständerats sei darauf zurückzuführen, dass die bürgerliche Mehrheit
im Rat angesichts der im Herbst anstehenden Abstimmung über eine öffentliche
Krankenkasse die Bevölkerung beim Thema Krankenversicherung besänftigen und für
möglichst wenig Unzufriedenheit sorgen wolle. Noch in der gleichen Session stimmte
der Ständerat dem Beschluss des Nationalrats zu, die Vorlage von jener zur Aufsicht
über die soziale Krankenversicherung zu entkoppeln. Dies angesichts des unerwartet
schnellen Voranschreitens der Arbeiten am Aufsichtsgesetz. In der Schlussabstimmung
wurde der Entwurf im Nationalrat mit 193 zu einer Stimme ohne Enthaltungen und im
Ständerat einstimmig mit 42 Stimmen, ebenfalls ohne Enthaltungen, angenommen. 22
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Im März 2016 entschied sich auch der Nationalrat deutlich mit 117 zu 54 Stimmen (bei 1
Enthaltung) auf Empfehlung der SGK-NR, der Standesinitiative des Kantons Tessin für
eine Neuregelung des Verfahrens zu Prämiengenehmigung keine Folge zu geben. Die
Kommission begründete ihre Entscheidung – gleich wie der Erstrat – damit, dass die
Anliegen der Initiative bereits im neuen Aufsichtsgesetz umgesetzt worden seien. Eine
Kommissionsminderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) hatte erfolglos auf Folge geben
plädiert, da dies eine vertiefte Diskussion über den Abbau von übermässigen Reserven
ermöglichen hätte. 23

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER

Die SGK-NR legte ihrem Plenum Ende 2016 eine Motion für mehr unternehmerische
Freiheit im Gesundheitswesen vor, die sich trotz des allgemein formulierten Titels mit
den Franchisen befasste. Der Vorstoss vereinte drei Anliegen: Erstens sollten die
Franchisen-Wahlmöglichkeiten für die Versicherten mindestens beibehalten oder aber
ausgebaut werden, zweitens sollten die Versicherer in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung mehr Freiheiten erhalten, um neue Versicherungsmodelle
entwickeln und testen zu können, und drittens sollten die Franchisen an die
Kostenentwicklung angepasst werden. Eine Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI)

MOTION
DATE: 08.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

01.01.98 - 01.01.18 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



beantragte, die Motion abzulehnen. 
Der Nationalrat behandelte den Vorstoss in der Wintersession 2016 zusammen mit der
Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157). Minderheitensprecherin Carobbio Guscetti
verwies in der Debatte auf die zahlreichen Vorstösse, in denen die in dieser Motion
geäusserten Forderungen bereits enthalten waren, und wertete die zusätzliche Motion
der Kommission als Versuch, Druck auszuüben, um die Solidarität im Gesundheitswesen
weiter zu schwächen. Da die geforderten Massnahmen zudem bisher keine Wirkung
gezeigt hätten, solle die Motion abgelehnt werden. Dennoch sprach sich der Rat mit 130
zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für ihre Annahme aus. 24

Im Juni 2017 hatte der Bundesrat angekündigt, dass die durch höhere Franchisen
erhältlichen Maximalrabatte nach Franchisenhöhe abgestuft und bei den höchsten
Franchisen bei 50 Prozent des zusätzlich übernommenen Risikos begrenzt werden
sollen. In der Folge reichten die SGK-NR und die SGK-SR zwei gleich lautende Motionen
(Mo. 17.3633 bzw. Mo. 17.3637) ein, welche beantragten, die Maximalrabatte bei allen
Wahlfranchisen bei 70 Prozent zu belassen. Durch die Bestrafung derjenigen Personen,
die höhere Franchisen wählten, entsprechend eigenverantworlich handelten und durch
ihren Solidaritätsbeitrag substanziell zur „nachhaltigen Finanzierung des
Gesundheitssystems” beitrügen, würde der Anreiz zur Eigenverantwortung geschwächt.
Der Bundesrat berief sich jedoch auf seinen Bericht in Erfüllung des Postulats Schmid-
Federer, der verdeutlicht hatte, dass nur die ordentliche und die Maximalfranchise
attraktiv seien. Um den Versicherten eine möglichst grosse Wahlfreiheit mit echter
Auswahl zu präsentieren, müssten die Rabatte aller Franchisen
versicherungsmathematisch den Einsparungen entsprechen, die aufgrund der
niedrigeren Kosten für die Krankenkassen durch die höheren Kostenbeteiligung der
Versicherten, nicht aber durch die üblicherweise gute Gesundheit der Personen mit
hohen Franchisen, entstehen. Eine Annahme dieser Motion würde aber entsprechende
Diskussionen um die Franchisenstufen im Rahmen anderer Geschäfte (Mo.
Bischofberger, pa.Iv. Brand) torpedieren, weshalb sie der Bundesrat zur Ablehnung
empfahl.

In der Debatte im Nationalrat betonte Bruno Pezzatti (fdp, ZG), dass der bundesrätliche
Vorschlag die Solidarität überstrapaziere und zu „kontraproduktiven Auswirkungen auf
die Gesundheitskosten” führen könne. Im Namen der SP sah Marina Carobbio Guscetti
(sp, TI) die Kommissionsmotion als weiteren Versuch, durch die Stärkung der
individuellen Verantwortung die Solidarität zwischen gesunden und kranken Menschen
zu schwächen. Zudem könnten gemäss KVG nur Rabatte gewährt werden, die aus
versicherungstechnischer Sicht sinnvoll sind – Gesundheit alleine sei somit kein Grund
für einen Rabatt. Bundesrat Berset betonte abschliessend noch einmal, dass eine
Annahme dieser Motion einer „Betonierung eines Systems” mit faktisch nur zwei
Franchisenstufen gleichkomme und bat die grosse Kammer entsprechend erneut um
Ablehnung der Motion. Diesem Votum folgte der Nationalrat jedoch nicht, er stimmte
der Motion – und damit gleichzeitig der Motion der SGK-SR – mit 118 zu 54 Stimmen (bei
5 Enthaltungen) gegen den Widerstand von SP und Grünen zu. 25

MOTION
DATE: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Enseignement, culture et médias

Enseignement et recherche

Formation professionnelle

A la suite d’une motion, le Conseil fédéral est tenu de garantir un certain nombre de
places dans le secteur public, afin de compléter l’offre professionnelle pour les
personnes ayant effectué des cours de formation dans l’optique de reprendre une
activité professionnelle. En effet, la motion déposée par Marina Carobbio Guscetti (ps,
TI), qui vise une facilitation du retour à la vie active par un stage, a été acceptée par la
chambre du peuple. Dans son argumentaire, la députée tessinoise a notamment mis en
avant les difficultés que rencontrent de nombreuses femmes ayant mis entre
parenthèse leur carrière professionnelle afin de s’occuper de leur famille, pour trouver
des places de travail ou même de stage. Elle estime ainsi que la Confédération se doit
de montrer l’exemple, en garantissant un certain nombre de stages dans les entreprises
publiques ou semi-publiques. Du côté du Conseil fédéral, l’argument de l’égalité des
chances a prévalu. De plus, selon le Conseil fédéral, le stage n’est une solution ni
optimale, ni durable pour les personnes en quête de retour dans le monde

MOTION
DATE: 08.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

01.01.98 - 01.01.18 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



professionnel. Il propose donc de rejeter la motion. Au niveau des chambres, le Conseil
national a accepté la motion de justesse. 95 voix contre 88 et 3 abstentions ont permis
de pousser le débat jusqu’à la chambre des cantons. Cependant, le Conseil des Etats a
rejoint les arguments du Conseil fédéral et de sa Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil de Etats (CSEC-CE). Il a clos le sujet en rejetant la
motion. 26

Dans une motion déposée au Conseil national, la députée tessinoise Carobbio Guscetti
(ps, TI) demande au Conseil fédéral de prendre des mesures pour favoriser l'accès aux
procédures de qualification des travailleurs à temps partiel. En effet, la loi fédérale sur
la formation professionnelle permet aux adultes sans formation initiale d'obtenir une
qualification pour leurs compétences. Or, l'une des conditions est une expérience
professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans. Pour les personnes travaillant à temps
partiel, comme beaucoup de femmes, par exemple, ce délai peut se voir doublé. La
députée, pour empêcher tout effet discriminatoire, demande une plus grande
valorisation du temps partiel. Suivant l'avis du Conseil fédéral, qui estime que le cadre
légal actuel permet déjà ce que demande la motion, la chambre du peuple a rejeté
l'objet par 125 voix contre 62 et une abstention. 27

MOTION
DATE: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

An einem ausserordentlichen Parteitag am 1. März wählten die SP-Delegierten den
Freiburger Nationalrat Christian Levrat einstimmig zum neuen Parteipräsidenten. Er
war der einzige Kandidat für das Amt. Auf einen Vorschlag Levrats hin beschloss die SP,
ihr Parteipräsidium zu erweitern. Neben der Bisherigen Silvia Schenker (BS) wurden
Pascale Bruderer (AG), Jacqueline Fehr (ZH), Marina Carobbio (TI) und Stéphane Rossini
(VS) zu neuen VizepräsidentInnen der Partei gewählt. Pierre-Yves Maillard trat als
Vizepräsident zurück. Der abtretende Parteipräsident Hans-Jürg Fehr hatte sich im
Vorfeld geäussert, dass die bestehende SP-Geschäftsleitung als Organ für die operative
Führung nicht mehr geeignet sei. Die 14-köpfige Geschäftsleitung solle sich vermehrt
auf die strategische Planung konzentrieren, während ein erweitertes Präsidium die
operative Leitung übernehmen solle. Levrat äusserte in seiner Rede die Überzeugung,
dass die SP sich wieder stärker als soziale Bewegung verstehen müsse, um erfolgreich
zu sein. Thematisch solle sich die SP auf wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit
konzentrieren. Als Ziel nannte Levrat einen Wahlsieg bei den eidgenössischen Wahlen
2011. Die SP-Delegierten beschlossen die Nein-Parole zur Einbürgerungsinitiative der
SVP, zur Initiative „Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“ und zum
Gesundheitsartikel. 28

CHRONIQUE DES PARTIS
DATE: 03.03.2008
SABINE HOHL

Nach vier Jahren im Amt kündigten Ständerätin Pascale Bruderer (AG) und Nationalrat
Stéphane Rossini (VS) ihren Rücktritt aus dem Vizeparteipräsidium an. Für die
Vertretung der Westschweiz kündigten Géraldine Savary (VD) und Carlo Sommaruga (GE)
ihr Interesse an. Die Deutschschweizer Vertretung wurde zwischen Hans Stöckli (BE)
und Barbara Gysi (SG) ausgemacht. Die Presse ortete mit der Wahl von Gysi und Savary
Anfang September einen leichten Linksrutsch im Vizepräsidium. Für das fünfköpfige
Gremium bestätigt wurden zudem Marina Carobbio (TI), Jacqueline Fehr (ZH) und der
Präsident der Juso, David Roth (LU). 29

CHRONIQUE DES PARTIS
DATE: 11.09.2012
MARC BÜHLMANN

Ein Wechsel an der Spitze der SP scheint für die nächste Zeit nicht geplant zu sein. An
der Delegiertenversammlung Ende Juni in Winterthur wurden der seit 2008 amtierende
Parteipräsident Christian Levrat und das fünfköpfige Vizepräsidium, bestehend aus
Jacqueline Fehr (ZH), Barbara Gysi (SG), Géraldine Savary (VD), Marina Carobbio
Guscetti (TI) und David Roth (LU) wiedergewählt. Levrat gab bekannt, sich auch nach
den Wahlen 2015 weiterhin als Präsident zur Verfügung zu stellen. Er wurde von der SP
des Kantons Freiburg Ende Jahr auch wieder als Ständeratskandidat nominiert. 30

AUTRE
DATE: 28.06.2014
MARC BÜHLMANN
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Am 19. November 2016 bestimmte die SP-Fraktion mit der Nominierung der zweiten
Nationalrats-Vizepräsidentin im Prinzip die zukünftige Nationalratspräsidentin. Die
Parteien besetzen dieses Amt im Turnus und die Regel will, dass die Positionen jährlich
weitergegeben werden: Die erste Vizepräsidentin oder der erste Vizepräsident steigt
zur Präsidentin oder zum Präsidenten auf und die zweite Vizepräsidentschaft nimmt
neu die Position im ersten Vizepräsidium ein. Somit ist die Wahl ins zweite
Vizepräsidium durch die Fraktionen praktisch Voraussetzung für eine spätere
Nationalratspräsidentschaft. Für die SP, die 2018/2019 die Spitzenposition im
Nationalrat besetzen wird, war klar, dass dieses Amt wieder durch eine Frau besetzt
werden soll. In der Geschichte der Schweiz standen der grossen Kammer bisher zwölf
Frauen als Präsidentin vor. Nach Pascale Bruderer (AG) im Jahr 2009/2010 und
Stéphane Rossini 2014/2015 sollte wieder eine Genossin an der Reihe sein und die 13.
Frau Nationalratspräsidentin werden. Im Vorfeld kursierten drei Namen: Chantal
Galladé (ZH), Edith Graf-Litscher (TG) und Marina Carobbio Guscetti (TI). Im zweiten
Wahlgang setzte sich Carobbio Guscetti mit 28 zu 21 Stimmen knapp vor Chantal
Galladé durch. Dass die Wahl auf eine Tessinerin fiel, sei ein Zeichen für den nationalen
Zusammenhalt, gab die Gekürte zu Protokoll. In der Presse wurde die Wahl allerdings
mit einiger Überraschung kommentiert, da in der SP bereits die beiden Präsidien von
Partei (Christian Levrat, FR) und Fraktion (Roger Nordmann, VD) durch Personen aus der
lateinischsprachigen Schweiz besetzt seien. 31

CHRONIQUE DES PARTIS
DATE: 19.11.2016
MARC BÜHLMANN

Associations

Aménagement du territoire et logement

Die Mieterverbände aus der Deutsch- und der Westschweiz sowie aus dem Tessin
schlossen sich im Berichtsjahr zu einer Dachorganisation zusammen, die den
bisherigen Schweizerischen Mieterverband ablöst. Dessen bisherige Präsidentin Anita
Thanei (sp, ZH) trat als Präsidentin zurück, blieb aber im Vorstand des neuen
Dachverbands, dem Martina Carobbio (sp, TI) vorsteht. 32

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
DATE: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN

1) Empfehlung: Presse vom 5.12; SVP: Presse vom 2.12.11; BDP und CVP: Presse vom 6.12.11.; NZZ, 16.7.11; 4.10.11; Maillard:
Presse vom 27.10.11; Berset: Presse vom 5.10.11; Rossini: Presse vom 4.10.11; Carobbio: Presse vom 28.10.11; Ticket: Presse
vom 26.11.11; Tessin: CdT, 26.11.11, NZZ, 28.11.11.; Presse vom 28.10.11; SoZ, 30.10.11; Presse vom 31.10.11; Grüne: Lib. und Exp.,
1.7.11; SZ, 7.8.11; Presse vom 8.8.11; NZZ, 12.9. und 8.10.11.; Rime: SZ und SOS, 2.3.11; Baader: Presse vom 28.10; Eberle: AZ,
9.9.11; Amstutz: BZ, 7.11.11; Spuhler, Blick, 18.11.11; Brunner: SoZ, 13.11.; Parmelin: NZZ, 14.11.11, 24h, 19.11.11; Germann: BaZ,
16.11.11; Stark: SGT, 25.11.11; Tännler: Presse vom 30.11.11; Zuppiger: Presse vom 29.11. und 30.11.11; Vorwürfe gegen Zuppiger:
WW, 8.12.12; Presse vom 8.12.-9.12.11; Nachnominierung Walter und Kritik: Presse vom 9.12. und 10.12.11.
2) AB NR, 2011, S. 2302 f.; Presse vom 15.12.11.; NZZ, 15.12.11; AZ, 15.12.11; Presse vom 15.12.11; AB NR, 2011, S. 2292 ff.; Presse
vom 15.12.11; Maurer: TA 19.12.11.
3) So-Bli, 16.8.15; Blick, 17.8.17; NZZ, 2.4.19
4) AB NR, 2017, S. 1747 ff.; LT, 24.11.17; Lib, NZZ, TA, 25.11.17; BZ, 27.11.17; LMD, LT, LZ, Lib, TA, TG, 28.11.17; Lib, 30.11.17
5) AB NR, 2016, S. 1850 f.; So-Bli, 2.10.16; BaZ, NZZ, TA, 26.11.16; SoZ, 27.11.16; CdT, LMD, NZZ, 29.11.16; TG, 30.11.16; NZZ,
1.12.16; AZ, 15.12.16
6) NZZ, 21.1., 8.2., 21.5., 22.5., 14.9. und 23.12.99; TA, 16.2.99; Lit. SDA/SRG
7) CdT, 13.5.15; NZZ, 18.5., 5.6.15; CdT, 11.8.15; NZZ, 20.8.15; BZ, 18.9.15; TG, 23.9.15; NZZ, 24.9.15; CdT, 10.10.15; NZZ, 14.10.15;
CdT, 19.10.15; NZZ, 20.10.15
8) BO CN, 2017, pp.1125 s.; Communiqué KVF-N/CTT-N; Rapport KVF-N/CTT-N
9) AB NR, 2016, S. 1858 ff.; AB NR, 2016, S. 1868 ff.; AB NR, 2016, S. 1900 ff.; AB SR, 2016, S. 1096 ff.; Antwort des Bundesrates
vom 05.12.2016; BBl, 2016, S. 4691 ff.; Medienmitteilung FK-NR vom 13.01.2017; TZ, 30.11., 7.12., 8.12.16
10) AB NR, 2013, S. 1740; SGT, 23.3.13; NZZ, 23.4.13; NLZ, 15.5.13; NZZ, 17.5.13; NLZ, 25.5.13; NZZ, 19.12.13; LZ, 27.12.13; SGT und
LZ, 28.12.13.
11) AB NR, 2016, S. 1486f.
12) BBl, 2015, S. 6321 ff.; NZZ, 22.6., 2.9.15; NZZ, TG, 5.9.15; BaZ, 24.9.15
13) BO CN, 2013, p. 1743
14) Rapport CF du 19.10.16
15) AB NR, 2015, S. 2094 ff.; BBl, 2014, S. 8727 ff.; NZZ, 9.12.15
16) AB NR, 2016, S. 745 f.
17) AB NR, 2016, S. 2090 ff.; NZZ, 9.12.16
18) AB NR, 2014, S. 672 ff.; AB SR, 2014, S. 1142 ff.; AB SR, 2014, S. 1273 ff.; BBl, 2013, S. 1 ff.; BBl, 2013, S. 131 ff.;
Medienmitteilungen der SGK-NR vom 24.1., 21.2., 11.4. und 4.7.2014; Medienmitteilungen der SGK-SR vom 24.10. und
18.11.2014; TA, 8.5.14
19) AB NR, 2015, S. 609 ff.; AZ, NZZ, TA, 5.5.15
20) AB NR, 2015, S. 2083 ff.; NZZ, 9.12.15
21) AB NR, 2014, S. 1346 ff.; AB NR, 2014, S. 1584 ff.; AB NR, 2014, S. 173 ff.; AB NR, 2014, S. 1865; AB SR, 2014, 810 ff.; AB SR,
2014, 862 f.; AB SR, 2014, S. 18 ff.; AB SR, 2014, S. 981; BZ, 5.3.14; AZ, Lib, NZZ, 10.9.14
22) AB NR, 2014, S. 61 ff.; AB NR, 2014, s. 569; AB SR, 2014, S. 146 ff.; AB SR, 2014, S. 375; NZZ, TG, 6.3.14
23) AB NR, 2016, S. 527 f.; Bericht SGK-NR vom 23.10.15
24) AB NR, 2016, S. 2111 ff.
25) AB NR, 2017, S. 2043 ff.
26) BO CE, 2015, p.1222; BO CN, 2015, p.247; Rapport CSEC-CE
27) BO CN, 2017, p. 1149 s.
28) NZZ, 12.1., 27.2. und 3.3.08; AZ, 16.1. und 6.2.08; BaZ und TA, 1.3.08; Bund und LT, 3.3.08.
29) Blick, 27.2.12; TA, 13.3.12; NF, 26.5.12; 24h, 7.6. und 9.7.12; Lib., 31.8.12; TA, 4.9.12; Presse vom 7.9.12; Presse vom 10.9.12;
SGT, 11.9.12.
30) NZZ, 30.6.14; Lib, 4.12.14
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31) So-Bli, 2.10.16; NZZ, TA, TG, 19.11.16
32) LT, 15.10.10.
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